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Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 
 

§ 23 Geltungsbereich 
 
(1) Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts gelten für Betriebe und Verwaltungen des 
privaten und des öffentlichen Rechts, vorbehaltlich der Vorschriften des § 24 für die Seeschiffahrts-, 
Binnenschiffahrts- und Luftverkehrsbetriebe. Die Vorschriften des Ersten Abschnitts gelten mit 
Ausnahme der §§ 4 bis 7 und des § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht für Betriebe und Verwaltungen, in denen 
in der Regel fünf oder weniger Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten 
beschäftigt werden. In Betrieben und Verwaltungen, in denen in der Regel zehn oder weniger 
Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt werden, gelten die 
Vorschriften des Ersten Abschnitts mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 und des § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht für 
Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31. Dezember 2003 begonnen hat; diese Arbeitnehmer 
sind bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach Satz 2 bis zur Beschäftigung von 
in der Regel zehn Arbeitnehmern nicht zu berücksichtigen.  



 

Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach den Sätzen 2 und 3 sind 
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht 

mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 
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Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten 
Arbeitnehmer nach den Sätzen 2 und 3 sind 
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 
nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht 
mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu 
berücksichtigen. 
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Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 
 
§ 1 Sozial ungerechtfertigte Kündigungen 
 
(1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, 
dessen Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne 
Unterbrechung länger als sechs Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, 
wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. 
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Schwerbehinderte 

§ 85 SGB IX 
Erfordernis der Zustimmung 
 
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines 
schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber 
bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes. 
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Werdende Mütter 

Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz 
- MuSchG) 

 
§ 17 Kündigungsverbot 
(1) Die Kündigung gegenüber einer Frau ist unzulässig 
 1.während ihrer Schwangerschaft, 
 2.bis zum Ablauf von vier Monaten nach einer Fehlgeburt nach der zwölften   
 Schwangerschaftswoche und 
 3. bis zum Ende ihrer Schutzfrist nach der Entbindung, mindestens jedoch bis zum Ablauf 
 von vier Monaten nach der Entbindung, 
wenn dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwangerschaft, die Fehlgeburt nach der 
zwölften Schwangerschaftswoche oder die Entbindung bekannt ist oder wenn sie ihm innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Das Überschreiten dieser Frist ist unschädlich, wenn 
die Überschreitung auf einem von der Frau nicht zu vertretenden Grund beruht und die Mitteilung 
unverzüglich nachgeholt wird. 
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§  22 BBiG 
 
(1) Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis 
jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 
(2) Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur 
gekündigt werden  
1. aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 
2. von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, 
wenn sie die Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere 
Berufstätigkeit ausbilden lassen wollen. 

 

Merke:  
Es gibt teilweise Ausschüsse für Lehrlingsstreitigkeiten 
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Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 
 
§ 4 Anrufung des Arbeitsgerichts 
 
Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung sozial 
ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist, so muss er 
innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim 
Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch die 
Kündigung nicht aufgelöst ist. Im Falle des § 2 ist die Klage auf Feststellung zu 
erheben, daß die Änderung der Arbeitsbedingungen sozial ungerechtfertigt oder 
aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist. Hat der Arbeitnehmer Einspruch beim 
Betriebsrat eingelegt (§ 3), so soll er der Klage die Stellungnahme des Betriebsrats 
beifügen. Soweit die Kündigung der Zustimmung einer Behörde bedarf, läuft die 
Frist zur Anrufung des Arbeitsgerichts erst von der Bekanntgabe der Entscheidung 
der Behörde an den Arbeitnehmer ab. 
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Diese Präsentation steht auch zum 

Download unter  
https://schupp-und-partner.de/materialien-
pflegebildungszentrum-st-marien/ 
Zum Download zur Verfügung.  

Danke für die Mitarbeit! 
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